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2 Aus der Verwaltung

Wir gratulieren zum Geburtstag!Wir gratulieren zum Geburtstag!
Herta Marx
Brementhaler Straße 11, Hasenfeld
wird am 01.10.2023 94 Jahre

Willy Hoenderdos
Im Heimbachtal 46, Heimbach
wird am 01.10.2023 80 Jahre

Hans Günther Pütz
Auf Wissen Woog 24, Heimbach
wird am 03.10.2023 85 Jahre

Elisabeth Schouten
Lindenweg 2, Hasenfeld
wird am 03.10.2023 73 Jahre

Brigitte Berndt
Gut Habersauel 3, Heimbach
wird am 04.10.2023 70 Jahre

Lucia Panea
St.-Nikolaus-Straße 2, Hausen
wird am 06.10.2023 70 Jahre

Lieselore Möß
Mönicher Heck 1, Vlatten
wird am 08.10.2023 73 Jahre

Hildegard Güster
Pützfeldstraße 34, Blens
wird am 10.10.2023 65 Jahre

Maria Marx
Brementhaler Straße 11, Heimbach
wird am 12.10.2023 87 Jahre

Hermann Röggener
Lindenweg 5a, Hasenfeld
wird am 15.10.2023 78 Jahre

Stadt Heimbach
Freitag, den 29.09.23 und Montag, 
den 02.10.23 geschlossen!

Am Freitag, dem 29.09.2023 (Betriebs-
ausflug) und Montag, dem 02. Oktober 
2023 (Brückentag) bleiben folgende 
Einrichtung geschlossen:

Stadtverwaltung – beide Rathäuser
Bauhof Heimbach, OGS in der Grund-
schule Heimbach

Aufgrund der Schließung dieser beiden 
Tage bleibt die Verwaltung zusätzlich am
Donnerstag, dem 28.09.2023 für 
den Publikumsverkehr bis 17.00 Uhr 
geöffnet!

Ortsteil 31.07.2023 31.08.2023
Blens 314 323
Düttling 85 85
Hasenfeld 1.194 1.187
Hausen 277 277
Heimbach 1.167 1.168
Hergarten 511 514
Vlatten 900 902
Stadtgebiet Gesamt 4.448 4.456

Einwohnerstatistik der 
Stadt Heimbach – Hauptwohnungen –

Kunst- und Kulturstammtisch

„Der Zeitpunkt”

www.kunst-und-kulturstammtisch- 
der-zeitpunkt.de
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Rubrik Gewerbe & Jobs noch nicht aufgeführt, 
dann melden Sie sich gerne bei uns. Mit der App 
können wir im Notfall auch Push-Nachrichten 
versenden, die alle AppNutzer erhalten. Das ist 
auch eine Lehre aus dem Starkregenereignis aus 
2021. Beim Probealarm am letzten Donnerstag 
schlug unsere Heimbach App neben der Nina 
App etc. bereits zuverlässig an.

Am 23.09. findet ab 11 Uhr in unserer Gemein-
schaftsgrundschule Schönblick das jährliche 
Schulfest statt, das allen die Gelegenheit bietet, 
die frisch renovierten Räumlichkeiten zu besichti-
gen. Die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten 
des Grundschulgebäudes sind inzwischen ab-
geschlossen. Wir haben 3,6 Mio. Euro investiert, 
damit unseren Kindern ein bestmöglicher Start 
ins Schulleben ermöglicht wird. 

Am 24.09. findet in und um die Dorfhalle Düttling 
wieder das beliebte Kartoffelfest statt. Es wird 
viel Schmackhaftes rund um den beliebten 
Erdapfel angeboten. Schön ist, dass für die 
Kinder, Jugendlichen und Junggebliebenen der 
Bolzplatz hinter der Dorfhalle inzwischen fertig-
gestellt und bereits rege genutzt wird. Mit viel 
ehrenamtlichem Engagement konnte dieser Platz 
hergerichtet werden und ist nun ein Treffpunkt 
der Düttlinger Jugend.

Am 01.10. um 11.30 Uhr wird in den Räumlichkeiten 
der Kunstakademie die 88. Werkschau feierlich 
eröffnet. Wie immer besteht die Möglichkeit 
mit den meisten Dozenten dieser Werkschau in 
Gespräch zu kommen.

Ihr

Jochen Weiler
Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger‽
Wie Sie bereits der Titelseite entnehmen können, 
präsentiert sich Heimbach nun auch digital in einer 
App. Die Heimbach App ist einfach herunter zu 
laden und für die Nutzung ist eine Personalisierung 
nicht erforderlich. Die neue Heimbach App ist 
eine vielseitige Informationsquelle, die nicht nur 
Informationen über die Stadtverwaltung enthält. 
Unter der Rubrik Gesundheit und Soziales sind 
beispielsweise unsere Ärzte, deren Öffnungszei-
ten und Rufnummern hinterlegt. Man kann sich 
aber auch informieren, welche Apotheke derzeit 
Notdienst hat. Unter der Rubrik Bürgerservice kann 
man für viele Bürgerserviceleistungen zukünftig 
online einen Termin buchen und bekommt direkt 
mitgeteilt, welche Unterlagen man mitbringen 
muss und welche Gebühren erhoben werden. 
Man kann beispielsweise auch den Abfallkalender 
aufrufen. Öffnungszeiten und Rufnummern der 
Gastronomen sind hinterlegt. Es gibt einen Veran-
staltungskalender und auch unsere Vereine haben 
die Möglichkeit sich zu präsentieren. Es gibt eine 
eigene „Kachel“ für Feuerwehr und DLRG. Man 
kann den Fahrplan von Bus und Bahn abrufen und 
sogar Tickets buchen. Ladestationen für E-Autos 
oder Tankstellen und deren aktuelle Spritpreise 
werden angezeigt. Die Internationale Kunstakade-
mie ist präsentiert, aber auch ein Portal für Bürger 
helfen Bürgern ist eingerichtet. Wir sind gerade 
dabei die Gewerbetreibenden und auch Vereine 
aufzulisten. Gewerbetreibende können kostenlos 
ihre Stellenanzeigen in der App aufgeben, diese 
wird dann bei der Agentur für Arbeit ebenfalls 
veröffentlicht. Die ganze Heimbach App ist ein 
lebendiger Prozess und muss bzw. kann noch auf 
die eine oder andere Weise ergänzt werden. Sollten 
Sie Anregungen haben oder Ihr Betrieb ist in der 
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Stadt Heimbach
Heimbach wird zum digitalen Vorreiter in 
Nordrhein-Westfalen

Heimbach geht mit eigener App in die digitale 
Zukunft. Die App- und Webentwickler der Fa. 
Cosmema GmbH, mit Sitz in Gaimersheim (Bayern), 
haben in den letzten Wochen im Auftrag der 
Verwaltung eine innovative App eingerichtet, 
die wir nun zur Nutzung auf mobilen Endgeräten 
freigeben möchten. Die Stadtverwaltung hat 
damit einen neuen Informationskanal, der alle 
wichtigen Informationen übersichtlich für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Gäste 
bündelt und zur Verfügung stellt: Aktuelles aus 
dem Rathaus, Bürgerservice, Veranstaltungen, 
Freizeit & Vereine, Gastronomie, Gewerbe, 
Gesundheit & Soziales, Feuerwehr & DLRG, 
Bildung & Religion, Mobilität, etc.

Großes Interesse bei weiteren Kommunen
Übersichtlich, informativ und mit Mehrwert 
für Einheimische und Gäste. So wurde die 

App zahlreichen interessierten Kommunen 
aus der LEADER-Region Eifel im Heimbacher 
Rathaus vorab präsentiert. Heimbach ist die 
erste Kommune in NRW, die dieses innovative 
Projekt realisiert. Sicher kann man sagen, es 
werden einige folgen. Denn das Interesse 
war groß, die App hat einiges zu bieten:

Digitales Rathaus und übersichtlicher 
Bürgerservice
Die neusten Informationen aus dem Rathaus, 
die online Terminbuchung, der Sitzungskalender 
und der passende Ansprechpartner können 
jetzt direkt in der App abgerufen werden. 
Darüber hinaus kann man nun das E-Book 
optimierte Stadtjournal auf dem Smartphone 
oder Tablet durchblättern. Auch finden sich 
der aktuelle Abfallkalender oder der aktuelle 
Spritpreis ohne zusätzliche App. Neu ist ein 
personalisierter Schadensmelder, der die 
Meldung für die Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Bearbeitung für das Ordnungsamt 
und den Bauhof vereinfacht. 

Gezielter Bevölkerungsschutz im Ka-
tastrophenfall und wichtige Infos mit 
Push-Benachrichtigungen 
Ein weiterer entscheidender Mehrwert 
besteht darin, dass die App rund um die Uhr 
an einen Katastrophenwarnschutzsatelliten 
angebunden ist. Über Push-Nachrichten 
kann die Verwaltung so unserer Bevölke-
rung und Gäste in „Echtzeit“ und „gezielt“ 
mit wichtigen Neuigkeiten (Stromausfälle, 
Rohrbrüche, etc.) erreichen. Ein großer 
Baustein auch für den Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz, denn die wichtigen 
Informationen können so verlässlich und 
schnell weitergegeben werden.

Tourismus-Info, Unterkunftsbuchung, die 
Suche nach einem guten Restaurant und 
Wanderführer
Mussten Touristen bisher Informationen im 
Internet zusammensuchen gibt es in der App 
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alles unter einem Dach. Eine Übersicht von 
Gastronomie und Hotellerie mit Schnittstelle zu 
Buchungsportalen und Kontaktdaten für eine 
persönliche Reservierung. Eine Übersicht von 
Sehenswürdigkeiten wird mit einer Komoot-Li-
zenz für die Planung der nächsten Wanderung 
oder Radtour ergänzt und selbst das digitale 
Ticket für unser Freibad kann gebucht werden. 

Gewerbe mit neuen Möglichkeiten 
Ob Dienstleistung, Handel oder Handwerker, 
das Gewerbe kann sich selbst präsentieren 
und den eigenen Internetauftritt hinterlegen. 
Auch Jobangebote können jetzt inseriert 
werden und werden über die Schnittstelle 
direkt im größeren Radius bekannt und 
bei der Agentur für Arbeit aufgenommen. 
Kostenfreie Werbung, übersichtliche Suche 
für Kunden und kürzere Wege in der Kom-
munikation werden so von der Kommune 
zur Verfügung gestellt. – Werden Sie Teil 
und listen Sie Ihr Unternehmen in der App!

Vereins-News und Nachbarschaftshilfe 
Heimbach wäre ohne das Ehrenamt deutlich 
ärmer! Vereine können sich präsentieren und 
einfach mit einer WhatsApp wichtige Nach-
richten an die Redaktion senden. So sind 
die neusten Infos schnell veröffentlicht und 
Veranstaltungen in einem zentralen Kalender 
hinterlegt. Die Nachbarschaftshilfe wird mit 
„Bürger helfen Bürgern“ noch schneller 
bekannt als am schwarzen Brett und bietet 
neue Möglichkeiten der Vernetzung und 
Unterstützung. Ein tolles Angebot gerade 
für Neubürger, die noch wenig Kontakte 
haben. – Werden Sie Teil und listen Sie Ihren 
Verein in der App!

Eine App ohne Bedenken beim Datenschutz 
und Registrierung
Wichtig war für alle Beteiligten, dass der 
Datenschutz eine zentrale Rolle einnimmt. 
Die Stadt will kein Angriffsziel für Hacker 
werden. So müssen in der App zur freien 

Nutzung keine Daten hinterlegt werden. 
Lediglich bei der Hinterlegung der Daten 
ihres Vereins, Gewerbes oder ihrer Gastro-
nomie müssen Sie einen Ansprechpartner 
für die Redaktion hinterlegen.
Facebook und Instagram der Stadt Heimbach
Aktuell informiert die Stadt Heimbach ihre 
Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste über 
einen städtischen Internetauftritt und im 
Rhythmus von zwei Wochen über das lang-
jährig etablierte Stadtjournal. Zukünftig 
soll es weitere Möglichkeiten und Infor-
mationskanäle geben, die Sie kostenfrei 
nutzen können.

Die sozialen Medien spielen eine immer 
wichtigere Rolle in der Information. Die 
Stadt Heimbach ist seit dieser Woche auch 
auf dem sozialen Netzwerk Instagram aktiv, 
welches gerade die Jugendlichen mehr 
anspricht als z.B. Facebook. Gerne möchten 
wir Sie darauf hinweisen und freuen uns 
über Sie als „Follower“. Einige Betriebe 
nutzen die Möglichkeit schon jetzt und 
die Stadtverwaltung kann als Multiplikator 
für Veranstaltungen etc. in Ihren Beiträgen 
und Stories das große Angebot an Akti-
vitäten und Veranstaltungen kostenfrei 
mitbewerben.

Viel Spaß beim reinschauen!



6 Aus der Verwaltung

Bezirksregierung Köln
Öffentliche Bekanntmachung

Köln, den 04.09.2023
Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Boden-
ordnung – Zeughausstr. 2-10
FLURBEREINIGUNG NATIONALPARK EIFEL 
50667 Köln
Az.: – 33.42 – 14 04 1 – Tel.: 0221-147-2033

Das durch den Flurbereinigungsbeschluss 
vom 22. März 2004 festgestellte Flur-
bereinigungsgebiet Nationalpark Eifel ist 
durch den 60. Änderungsbeschluss vom 
02.06.2023 gemäß § 8 Abs. 1 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2794) erweitert worden. 
Mit diesem Änderungsbeschluss wurden 
die nachfolgend aufgeführten Grundstücke 
zum Flurbereinigungsgebiet Nationalpark 
Eifel zugezogen und auch insoweit die Flur-
bereinigung angeordnet:

Regierungsbezirk Köln
Städte Region Aachen
Gemeinde Simmerath
Gemarkung Rurberg
Flur 59 Flurstück 1947

Kreis Düren
Stadt Heimbach
Gemarkung Hergarten
Flur 45 Flurstücke 14, 16, 17

Gemarkung Heimbach
Flur 7 Flurstück 60

Gemarkung Vlatten
Flur 72 Flurstücke 19, 27

I.a) Ladung zur Offenlage der Ergebnisse 
der Wertermittlung für die durch den 60. 
Änderungsbeschluss zugezogenen Flurstücke
Im Flurbereinigungsverfahren Nationalpark 

Eifel liegen die Nachweise über die Erder 
Wertermittlung für die o.g. Grundstücke vor.

Die Ergebnisse der Wertermittlung sind 
Grundlage für die Berechnung des Abfin-
dungsanspruches und damit Grundlage für 
den Flurbereinigungsplan. Die Nachweise 
über die Ergebnisse der Wertermittlung 
liegen zur Einsichtnahme für die Beteilig-
ten aus:

von Donnerstag, den 16. November 2023 
bis Donnerstag, den 30. November 2023,
 jeweils von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr,
bei der Bezirksregierung Köln,
Dienstgebäude: Scheidtweilerstr. 4, 50933 
Köln, 2. Obergeschoss, Zimmer 154 (W3.02.).

Eine vorherige Terminvereinbarung mit dem 
Dezernat 33.42 der Bezirksregierung Köln 
unter der Rufnummer 0221 147-3275 oder 
per E-Mail: helmut.mueller@bezreg-koeln.
nrw.de, ist zwingend erforderlich.

Zur Erteilung von Auskünften über die vor-
genommene Bewertung der Grundstücke 
stehen Bedienstete der Bezirksregierung Köln 
zur Verfügung. Die Karten zur Wertermittlung 
können auch digital eingesehen werden unter: 
www.url.nrw/flurbereinigungsverfahren

Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind 
gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG die Teilnehmer, d.h. 
die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücke und die Nebenbeteiligten 
gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG.

Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereini-
gungsverfahrens zählen:

a.  Gemeinden und Gemeindeverbände, in 
deren Bezirk Grundstücke vom Flurbe-
reinigungsverfahren betroffen werden;

b.  andere Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, die Land für gemeinschaftliche 
oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 
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39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen 
geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c.  Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet 
mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 
zusammenhängt und dieses beeinflusst 
oder von ihm beeinflusst wird;

d.  Inhaber von Rechten an den zum Flurberei-
nigungsgebiet gehörenden Grundstücken 
oder von Rechten an solchen Rechten oder 
von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken;

e.  Empfänger neuer Grundstücke nach den 
§§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des 
neuen Rechtszustandes (§ 61 Abs. 2 FlurbG);

f.  Eigentümer von nicht zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücken, 
denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- 
oder Ausführungskosten auferlegt wird 
(§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die 
zur Errichtung fester Grenzzeichen an die 
Grenze des Flurbereinigungsgebietes mit-
zuwirken haben (§ 56 FlurbG).

I.b) Ladung zum Anhörungstermin über die 
Ergebnisse der Wertermittlung
Der Anhörungstermin dient der Erläuterung 
der Wertermittlungsergebnisse. In diesem 
Termin können Einwendungen gegen 
die Ergebnisse der Wertermittlung der 
o. g. Flurstücke vorgebracht werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass in diesem 
Termin nur allgemeine Erläuterungen zu 
der im o.g. Flurbereinigungsverfahren 
durchgeführten Bewertung und keine 
Auskünfte über die Bewertung der 
einzelnen Grundstücke gegeben werden 
(hierfür ist die unter I.a.) aufgeführte 
Offenlage vorgesehen). 

Der Anhörungstermin findet statt:
am Dienstag, den 05. Dezember 2023 
um 10:00 Uhr bei der Bezirksregierung 
Köln, Dienstgebäude: Scheidtweilerstr. 
4, 50933 Köln, 2. Obergeschoss, Zimmer 
154 (W3.02.).

Sollten Beteiligte ihre Einwendungen nicht 
im Anhörungstermin vorbringen wollen, so 
können sie diese bis spätestens 14 Tage 
nach dem o.g. Anhörungstermin schriftlich 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.42, 
50606 Köln, unter Angabe des o. g. Akten-
zeichens und ihrer ONr. mitteilen.

Beteiligte, die mit den Ergebnissen der Wert-
ermittlung der o. g. Flurstücke ein-verstan-
den sind, brauchen diesen Anhörungstermin 
nicht wahrzunehmen. 

Allgemeine Hinweise
1.  Vertretung durch eine bevollmächtigte 

Person
Aus verwaltungsvereinfachenden Gründen 
und um die Anzahl der Ansprechpartner zu 
verringern, werden alle Miteigentümer an 
gemeinschaftlichem Grundbesitz (auch die 
von der Flurbereinigungsbehörde ermittel-
ten Erben) aufgefordert, eine gemeinsame 
bevollmächtigte Person zu bestellen, soweit 
dies noch nicht geschehen ist. Hierzu ist 
eine schriftliche Vollmacht mit beglaubigter 
Unterschrift vorzulegen. Die Beglaubigung 
kann von jeder dienstsiegelführenden Stelle 
vorgenommen werden (z. B. Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung). Die Beglaubigung 
ist gemäß § 108 FlurbG gebührenfrei (außer 
bei Notaren).
Vollmachtsvordrucke können die Beteiligten 
bei der Bezirksregierung Köln,-Dezernat 33-, 
50606 Köln, anfordern oder auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung Köln https://
www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungs-
verfahren. abrufen.

Die Bevollmächtigung schließt eine Teilnahme 
der einzelnen Miteigentümer/innen an Terminen 
im Flurbereinigungsverfahren nicht aus.

Sollten Beteiligte an der Wahrnehmung der 
Termine zu den Ziffern I.a) und I.b) verhin-
dert sein, können sie sich an diesen Tagen 
durch eine bevollmächtigte Person vertreten 
lassen. Zur notwendigen Beglaubigung und 
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Bereitstellung des notwendigen Vordrucks 
siehe oben.

2. Kostenerstattung
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass keine Kosten erstattet werden können, 
die den Beteiligten durch die Wahrnehmung 
der Termine entstehen.

II. Aufforderung zur Anmeldung unbekann-
ter Rechte
Zur Ausführung des 60. Änderungsbeschlusses 
wird Folgendes bekannt gegeben: Rechte an 
den o.g. Grundstücken, die aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind 
nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach erfolgter Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 
Köln

oder persönlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Dienst-
gebäude: Börsenplatz 1,50667 Köln, Zimmer 
B 1099 oder B1090, bzw. ab der 42. KW. 
2023, Dienstgebäude: Scheidtweilerstr. 4, 
50933 Köln, 2. Obergeschoss, Zimmer 154 
(W3.02.).

unter Angabe des Az. 33.42 – 14 04 1 
– anzumelden.
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht ein-
getragene dingliche Rechte an Grundstücken 
oder Rechte an solchen Rechten sowie 
persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder 
die Nutzung von Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der Bezirksregierung Köln hat 
der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von 
der Bezirksregierung Köln zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeich-

neten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Bezirksregierung Köln die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 
14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. Der Inhaber 
eines der bezeichneten Rechte muss nach § 
14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso 
gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, 
demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird.

Ihre Rechte können auch durch Übermitt-
lung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die 
elektronische Poststelle der Behörde an-ge-
meldet werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk.sec.nrw.de.

Ihre Rechte können auch durch De-Mail in 
der Sendevariante mit bestätigter sicherer 
Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz ange-
meldet werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de.

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte 
Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden der vollmachtgebenden Person 
zugerechnet werden.

Im Auftrag
(LS) gez.
Meul
Regierungsvermessungsdirektor 

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird 
ebenfalls auf der Internet-Seite der Bezirks-
regierung Köln veröffentlicht unter:
url.nrw/flurbereinigungsverfahren

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für 
den Geschäftsbereich der Bezirksregierung 
Köln sowie Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Flurbereini-
gungsverfahren sind zu finden unter:
www.bezreg-koeln.nrw.de/flurbereinigungsverfahren.
Auf Wunsch werden diese Informationen 
gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt.
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Stadt Heimbach
Der Bürgermeister
Amtliche Bekanntmachung
Anmeldung der Schulneulinge für das 
Schuljahr 2024/2025

Nach den Bestimmungen des Schulgesetzes 
NRW (SchulG), in der zurzeit gültigen Fassung, 
werden zum 01. August 2024 alle Kinder, die 
bis zum 30. September 2024 das 6. Lebens-
jahr vollendet haben, also vom 01.10.2017 bis 
zum 30.09.2018 geboren sind, schulpflichtig. 
Kinder, die nach dem 30. September 2024 
das 6. Lebensjahr vollenden, können auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn 
des Schuljahres in die Schule aufgenommen 
werden, wenn sie die für den Schulbesuch 
erforderlichen körperlichen und geistigen 
Voraussetzungen besitzen und in ihrem 
sozialen Verhalten ausreichend entwickelt 
sind (Schulfähigkeit). Der Schulleiter trifft die 
Entscheidung über die Schulaufnahme unter 
Berücksichtigung des schulärztlichen Gut-
achtens und nach einem Beratungsgespräch 
mit den Erziehungsberechtigten. Vorzeitig 
in die Schule aufgenommene Kinder werden 
mit der Aufnahme schulpflichtig.

Bei der Anmeldung stellt die Schule fest, ob 
die Kinder die deutsche Sprache hinreichend 
beherrschen, um am Unterricht teilnehmen 
zu können. Kinder, die nicht über diese er-
forderlichen Sprachkenntnisse verfügen, kann 
die Schule zum Besuch eines vorschulischen 
Sprachförderkurses ver-pflichten, soweit 
sie nicht bereits in einer Tageseinrichtung 
für Kinder entsprechend gefördert werden.

Die schulpflichtig werdenden und die auf 
Antrag einzuschulenden Kinder müssen bei 
der zuständigen Grundschule angemeldet 
werden. Dabei ist das Familienstammbuch 
oder eine Geburtsurkunde des anzumeldenden 
Kindes vorzulegen. Darüber hinaus muss eine 
von beiden Erziehungsberechtigten ausge-
füllte Einverständniserklärung zur Anmeldung 
des Kindes an der Grundschule Schönblick 
Heimbach beigefügt werden.

Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, 
das Kind zum Anmeldetermin in die Grundschule 
mitzubringen. Die betroffenen Erziehungsbe-
rechtigten erhalten vor Beginn der Anmeldung 
zusätzlich eine entsprechende Benachrichtigung.

Es ist eine vorherige Anmeldung mit Termin-
festlegung durch Eintragung in ausliegende 
Listen in den jeweiligen Kindergärten erforder-
lich. Erziehungsberechtigte, deren Kind keinen 
Kindergarten oder einen Kindergarten in einem 
anderen Stadtgebiet besucht, melden ihr Kind 
bitte am Donnerstag, 19. Oktober 2023 in der 
Zeit von 11.20 Uhr bis 14.00 Uhr oder am Freitag, 
20. Oktober 2023 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 
11.20 Uhr in der Grundschule an. Im Interesse 
eines reibungslosen Ablaufs des Anmeldever-
fahrens wird dringend um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung (Tel. 02446-606, zwischen 
7.45 Uhr und 10.00 Uhr) gebeten.

ANMELDETERMINE für die Gemeinschafts-
grundschule Schönblick der Stadt Heimbach

Anmeldung für die kommenden Schulneu-
linge des Kindergartens Hasenfeld
Dienstag, 17. Oktober 2023
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Donnerstag, 19. Oktober 2023
9.00 Uhr bis 10.20 Uhr 

Anmeldung für die kommenden Schulneu-
linge des Kindergartens Hausen
Donnerstag,19. Oktober 2023
10.20 Uhr bis 11.20 Uhr

Anmeldung für die kommenden Schulneu-
linge des Kindergartens Vlatten
Mittwoch, 18. Oktober 2023
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Die Anmeldung findet zu den o. a. Zeiten 
jeweils im Gebäude der Grundschule Schön-
blick Heimbach, Schönblick 29, beim Schul-
leiter Herrn Dunkel statt.

Stadt Heimbach, 
Der Bürgermeister
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Kartoffelfest 
I N D Ü T T L I N G

Kartoffelcremesuppe
Spirellis · Reibekuchen

Bratkartoffeln mit Spiegelei
Bockwurst

Ab 13 Uhr Waffeln mit Kirschen und Sahne
Die Dorfgemeinschaft Düttling e.V. 

freut sich auf Euren Besuch! 

24. September 2023
ab 11 Uhr
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Party
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Die Jungen Alten Heimbach e.V.
Wer Boule spielt, bleibt lange fit
Mit der Gründung ihrer Boule-Gruppe fand 
Hannelore Züll viele Freunde

Als Hannelore Züll im November 2015 von 
Köln nach Heimbach gezogen war, vermisste 
sie eigentlich nichts. Die schöne Landschaft, 
die Ruhe, die Wandermöglichkeiten: Alles 
war neu und anregend für sie und ihren 
Mann Wolfgang. Aber eines fehlte doch: 
Sie hatte in Wesseling in einem Senioren-
sportverein Boule gespielt, und das hatte 
ihr großes Vergnügen bereitet.

Sie suchte nach Mitstreitern und hörte, 
dass es bei den „Jungen Alten“ möglich 
ist, selbst eine Gruppe zu gründen und 
das eigene Hobby mit anderen zu teilen. 
Im Verein fand sie sofort Unterstützung. 
Doch der Bouleplatz am früheren „Haus 
des Gastes“ war in einem miserablen 
Zustand. Eine Anfrage bei der Stadt 
brachte Erfolg. Der Bauhof besorgte das 
nötige Material, restaurierte den Platz 
und öffnete ihn für jeden, der Freude am 
Boulespiel hat.

Hannelore Züll hatte derweil Boulefreun-
de gefunden. Aber da die meisten aus 

Hergarten kamen, äußerten sie den Wunsch, 
den schönen Generationenplatz an ihrem 
Dorf nutzen zu können. Dort stehen nicht 
nur Bänke, auch ein Häuschen lädt zum 
Verweilen ein, und mit Günter Ramacher 
vom Verschönerungsverein fand sich 
obendrein ein „Junger Alter“, der den 
Boule-Platz jedes Mal sorgfältig säubert 
und herrichtet, bevor seine Vereinsfreunde 
kommen.

Am 27. April 2017 war Premiere auf dem 
Generationenplatz. Zunächst kamen acht 
Interessenten, die sich alle zwei Wochen 
trafen. Schon wenig später waren es 
mehr als zehn und mittlerweile sind es 
23. Wegen der großen Begeisterung wird 
in den Frühlings- und Sommermonaten 
wöchentlich gespielt. Zwischendurch 
gibt es eine Pause und ein wenig Muße 
für Kaffee und Plätzchen. Am Schluss 
wird der Tagessieger ermittelt und in die 
Statistik aufgenommen. Wer am häufigs-
ten gewonnen hat, erhält am Ende der 
Spielzeit ein „gutes Tröpfchen“.

Einmal im Jahr mietet Hannelore Züll die 
Grillhütte des Generationenplatzes für ein 
Sommerfest. Vor kurzem war es wieder so 
weit: Bei leckeren Schnitzeln und Salaten 
blickten die Spieler zurück auf das ver-
gangene Jahr: Wegen des guten Wetters 
waren 2023 genau 25 Treffen möglich, 
und die meisten Boulefreunde hoffen, 
dass ihnen Petrus auch im Winter ab und 
zu hold ist, um ein Spiel zu wagen. Wenn 
nicht, treffen sie sich einmal im Monat in 
einem Heimbacher Café oder Restaurant. 
Und dann steht die Vorfreude auf die 
kommende Saison 2024 im Mittelpunkt 
aller Gespräche. Ush

Unser Foto zeigt die Mitglieder der Boulegruppe. 
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Meditation: Neue Gruppe bei den „Jungen 
Alten“

Ab Oktober gibt es bei den „Jungen Alten“ 
eine neue Gruppe: Die Künstlerin Caroline 
Lauscher bietet dann Meditationsabende an. 
Sie sagt dazu: „Wenn wir im Außen keine 
Ruhe finden, können wir uns nach Innen 
wenden, um die Weite und den Frieden zu 
entdecken.“ Mit Meditation und Achtsamkeit 
soll der Geist beruhigt, Ausgeglichenheit 
und Zufriedenheit gefördert werden. Die 
Meditationsabende von Caroline Lauscher, 
die am 16. Oktober, um 19 Uhr, in der EvA 
am Schönblick beginnen, bieten ein offenes 
Treffen für Anfänger und Fortgeschrittene. 
Während ihrer Ausbildung zur spirituellen 
Begleiterin hat Caroline Lauscher selbst 
die Erfahrung gemacht, wie innere Ruhe 
gesteigert werden kann. Gerne möchte 
sie diese Erfahrung teilen. Als Künstlerin 
versucht sie, mit Installationen oder Bildern 
dem Betrachter einen größeren Sinnbezug 
für das Leben bereitzustellen.

Weitere Informationen unter carolinelau-
scher@web.de 

Wo die Stricknadeln leise klappern

Als Karin Breuer vor rund zehn Jahren die 
Handarbeitsgruppe der „Jungen Alten“ von 
Marlene Segschneider übernommen hat, 
konnte sie nicht ahnen, dass sie regelmäßig 
bis zu 20 begeisterte Vereinsfreundinnen 

um sich scharen würde. Im gemütlichen Kon-
ferenzraum der EvA am Schönblick treffen sich 
die Frauen alle 14 Tage mit ihren Strick- oder 
Häkelutensilien. Wer Lust hat, bringt auch die 
Sticknadel mit oder kommt ganz ohne Hand-
arbeitsutensilien. „Manchmal möchte die eine 
oder andere auch nur eine Tasse Kaffee mit uns 
trinken“, sagt Karin Breuer. „Wir treffen uns ja 
in gemütlicher Runde.“ Dabei haben die Frauen 
schon Aufgaben gemeistert, die nicht leicht 
waren: Vor ein paar Jahren folgten sie dem 
Wunsch der Leitung des Klösterchen-Kranken-
hauses in Köln und strickten winzige Säckchen 
für die „Sternenkinder“ der Klinik. Hinter dem 
romantischen Wort verstecken sich traurige 
Schicksale: „Sternenkinder“ sind totgeborene 
Babys, die – so die Vorstellung ihrer trauernden 
Mütter – in einem warmen Säckchen geborgen, 
beerdigt werden sollten, um im Jenseits nicht 
zu frieren. Zum Glück gab es auch freudigere 
Anlässe für Gruppenaktionen: Zum Beispiel haben 
die Frauen für Verkaufsausstellungen gearbeitet 
und Schals, Mützen, Topflappen und Socken 
präsentiert, die beim Heimbacher Stadtfest und 
im Rathaus präsentiert wurden. Auf Wunsch einer 
Altenpflegerin werden Socken gestrickt, die den 
Betagten gefallen: „Viele lieben einfach Selbst-
gestricktes. Vielleicht sind das Erinnerungen an 
die Kindheit“, sagt Karin Breuer.

Ab und zu wird auch gar nicht gestrickt oder 
gehäkelt, dann kehrt Ausflugslaune in die 
Gruppe ein. Zuletzt ging eine fröhliche Fahrt 
mit der Bundesbahn nach Obermaubach, 
wo bei „Strepp am See“ ein Tisch reserviert 
war für 16 Frauen, die sich ein Mittagessen 
schmecken ließen. Nach einem kleinen 
Bummel führte der Weg zum Café Flink, wo 
der Kaffee auf den Tischen dampfte. „Wir 
hatten sogar Mitglieder dabei, die einen 
Rollator benötigten“, sagt Karin Breuer. 
„Aber alles hat wunderbar geklappt.“

Das soll so bleiben: Die Gruppe von Karin 
Breuer trifft sich alle 14 Tage und lässt die 
Nadeln klappern. Dabei verfliegt mancher 
trübe Gedanke, denn in Geselligkeit und mit 
einer Handarbeit wird alles ein wenig leichter.
 Ush

Unser Foto zeigt die Mitglieder der Handarbeits-
gruppe in Obermaubach. 
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Gute Laune ist Trumpf
Die Spielegruppe der „Jungen Alten“ trifft 
sich jetzt im Kommunikationszentrum „EvA 
am Schönblick“

Als 2006 die „Jungen Alten“ gegründet 
wurden, war für die damalige Vorsitzende 
Margret Bidaoui eines ganz klar: „ich möchte 
Gesellschaftsspiele anbieten und hoffe, dass 
sich Interessenten melden.“ Gesagt, getan. 
Über mangelnde Nachfrage konnte sie sich 
von Anfang an nicht beklagen. Einmal im 
Monat packt sie ihre Spieletasche und lädt 

Unser Foto zeigt die Spielegruppe in neuer 
Umgebung, im Kommunikationszentrum EvA.

zu Geselligkeit ein. Auch wenn die Schau-
plätze im Laufe der Jahre wechselten, die 
Freude am Spiel ist geblieben. Rund zwölf 
Teilnehmer treffen sich bei „Rummikub“, 
„Rommé“, „Mensch-ärger-Dich-nicht“ oder 
„Canasta“. „Kaum einer versäumt unsere 
Treffen“, sagt Margret, „denn wir spielen 
äußerst gerne miteinander.

Seit einigen Jahren haben sich auch ein paar 
Herren zu den spielfreudigen Damen gesellt: 
Hubert Steinborn sei Dank. Er bietet „Skat“ 
an und kann sich immer auf mindestens zwei 
Freunde verlassen, die mit ihm „Grand“, 
„Ramsch“ oder „Schieberramsch“ spielen.
Zurzeit gewöhnt sich die Spielegruppe an 
eine neue Umgebung: Sie machen es sich im 
Kommunikationszentrum „EvA am Schönblick“ 
gemütlich. Und da dies bekanntlich keine 
Gaststätte ist, bringt jeder der Einfachheit 
halber sein Getränk mit.

„Hauptsache, gute Laune ist Trumpf“, sagt 
Margret. „Und ganz nebenbei trainieren wir 
im Spiel auch die „grauen Zellen“. Schließlich 
sind wir alle ein wenig älter geworden.“ Ush

ÖHLER
GalaBau
D

Alles rund um den Garten

01590 18 66 744
kontakt@galabau-doehler.de
www.galabau-doehler.de

Redaktionsschluss 
für die Ausgabe 
20-2023 ist der 

25. September 2023

Stadt
HEIMBACH
journaljournal
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Biologische Station Düren
Obstbaumbestellung bei der Biologischen 
Station Düren

Wie jedes Jahr bietet die Biologische Station 
Düren auch in diesem Jahr wieder ihre 
Obstbaumbestellung an. Die Hochstämme 
kosten in diesem Jahr 29,00 € und die Halb-
stämme 23,00 €. Bestellungen werden bis 
zum 29.09.2023 angenommen.

In erster Linie werden alte Obstsorten 
angeboten. Die alten Sorten sind teilweise 
auch für Allergiker geeignet, da sie mehr 
Polyphenole enthalten. Diese sind aus den 
modernen Sorten heraus gezüchtet. Apfel-
sorten wie Prinz Albrecht von Preußen, Eifler 
Rambur und Goldparmäne können auch von 
vielen Allergikern gegessen werden.

Die Hochstämme kosten in diesem Jahr 29,00 € 
und die Halbstämme 23,00 €, jeweils inklusive 
MwSt. Der Unterschied in Hoch- und Halbstamm 
besteht im Kronenansatz, dem Übergang von 
Stamm zur Krone. Bei den Halbstämmen liegt 
der Kronenansatz zwischen 1,40 m und 1,60 
m und beim Hochstamm zwischen 1,60 m und 
2,00 m. Bei den angebotenen Bäumen liegt 
der Ansatz bei den Halbstämmen um die 1,50 
m und bei den Hochstämmen bei ca. 1,80 m, 
wobei die Höhen je nach Wuchs variieren. 

Die Bäume werden wurzelnackt geliefert. Die 
Lieferung erfolgt Ende November / Anfang 
Dezember wahlweise nach Nideggen an die 
Biostation oder nach Linnich zum Bauhof. 

Einen Überblick über die vorhandenen Sorten 
finden Sie bei uns auf der Homepage unter 
www.biostation-dueren.de unter Projekte 
– Obstwiesen – Obstbaumbestellung.

Bestellung unter 02427 / 94987-17 oder per 
Mail an alexandra.schieweling@biostation-
dueren.de. In allen Fragen zur Obstbaum-
bestellung hilft Alexandra Schieweling unter 
02427/94987-17 gerne weiter.
 
Die Rote Sternrenette ist eine alte Apfelsorte 
und wird dunkelrot.

Kath. Kirche
Einladung zum Kaffeetreff im Frühherbst
 
Wir laden die Senioren/Seniorinnen aus 
Heimbach und Hasenfeld ins Cafe an 
der Kirche ein. 

Wann: Dienstag, den 3.10.2023
Wo: Treffpunkt: Salvatorkirche
Zeit: 14:30 Uhr

Zuerst treffen wir uns mit Pfarrer Kurt 
Josef Wecker zu einer kleinen Andacht 
in der Salvatorkirche. Danach gehen wir 
ins Pilgercafe zu Kaffee und Kuchen über. 

Bitte um Anmeldung für die, die eine 
Fahrgelegenheit benötigen bei:
Inge Wergen Tel.: 02446-3471
Hildegard Ostendorp Tel.: 02446-799 

Auf Ihr Kommen freuen sich: 
Pfarrer Wecker, lnge Wergen 
und Hildegard Ostendorp 
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24.09.2023

1500-1630 Uhr | Kurpark Heimbach

Kur
HeimbacHer

konzerte
20
23

Wir laden Sie herzlich ein zum kostenlosen Kurkonzert. 
Der direkt an der Rur gelegene Kurpark bietet Ihnen 

ausreichend Sitzgelegenheiten.

musikzuG der 
Freiw. Feuerwehr 

sTOlBerG

Heimbachhilfe
Trachtenmode in der Heimbachhilfe

Das Oktoberfest steht vor der Tür. Und die 
Heimbachhilfe feiert mit: Die Mitarbeiterinnen 
haben besondere Angebote für alle Trach-
tenfreunde ausgestellt. Kommen Sie und 
stöbern Sie: Es gibt Dirndl, Röcke, Blusen, 
eine Lederhose und andere Accessoires für 
ein zünftiges Fest. 

Außerdem im Sortiment:
• Die erste Herbst- und Winterkleidung ist da

• Kinderbekleidung von Größe 50- 176

• Bett- und Tischwäsche

•  Anzugskoffer und dazu passender großer 
Koffer

• Dampfgarer von Braun - Marke Multiquick

• Eierkuchen für sechs Eier

• Internetradio 

• Kinderfahrradsitz

• Großes Kettcar

• Puppenwagen

Achtung, das ist wichtig: Die Heimbachhilfe 
nimmt keine Sommerkleidung mehr an. Die 
Herbst- und Wintersaison hat begonnen. 

Die „Heimbachhilfe“ im Verein „Die jungen 
Alten Heimbach e.V.“ an der Hengebachstra-
ße 108 ist montags von 14.30 Uhr bis 17.30 
Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17.30 
Uhr geöffnet. Telefonisch ist die Einrichtung 
erreichbar über Inge Wergen, Telefon: 02446-
3471, Marianne Schimang, Telefon: 3786 und 
Marja Schöller, Telefon: 02446-91010.

Trauercafé
Das Trauercafé Nideggen bietet einen 
Austausch an für alle, die einen Verlust 
erlitten haben und in dieser Situation 
Unterstützung suchen.

Am Samstag, dem 14. Oktober findet 
das Trauercafé in der Zeit von 10 bis 12 
Uhr statt. Es handelt sich um ein offenes 
Angebot für Trauernde. Hier bietet sich 
Ihnen die Möglichkeit, im vertrauten 
Rahmen über Ihren Verlust zu sprechen.
Der Veranstaltungsort ist das Pfarrheim 
in der Kirchgasse 6 in 52385 Nideggen.
Telefon 0178 9813452

Sie sind herzlich willkommen!
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
https://www.hospiz-rureifel.de 
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GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 
IN DEN KATH. KIRCHENGEMEINDEN

Heimbach – St. Clemens | Vlatten – St. Dionysius | Hergarten – St. Martin | Hausen – St. Nikolaus

Alle Messen unter Vorbehalt, falls sich noch 
etwas ändern sollte! Aktuelle Informationen 
zu den Gottesdienstzeiten und Werktagsgot-
tesdiensten finden Sie in Ihren Pfarrbriefen. 

Besuchen Sie Ihre Pfarrbüros im Internet 
unter: www.pfarrbuero-heimbach.de oder 
www.pfarre-hergarten.de

Sa. 23.09.
Vlatten  17.00h ab Schutzmantelmadonna, 

zur Kapelle,Vorabendmesse

So. 24.09.
Heimbach 11.00h Sonntagsmesse

So. 01.10.
Heimbach 11.00h Sonntagsmesse
Hergarten 17.00h Abendmesse

Evang. Trinitatis 
Kirchengemeinde

Schleidener Tal und EvA am 
Schönblick Heimbach

Alle Informationen sind auf der Internetseite:
www.eivelkirche.ekir.de ersichtlich.

Heimbacher AnsprechpartnerInnen: 

Für kirchengemeindliche Fragen:
Jutta Uhlmann Presbyterin,
Waldweg 3, Hergarten,
Tel.: 02446/91a1095
Dr. Roland Reddelien, Presbyter,
Am Bergob 7, Hasenfeld,
Tel.: 02446/226
Walter Nehlich, Prädikant,
In der Hilbach 48, Heimbach,
Tel.: 02446/3241 

Für Nutzungsanfragen und Projektideen:
Gabriele Bolender, projekte@
eva-gepflegt.de oder telefonisch 
0171/3399985

80
Am 1. Oktober 2023 vollendet 

Herr Willy HoenderdoHerr Willy Hoenderdo
Im Heimbachtal 46, Heimbach

sein 80. Lebensjahrsein 80. Lebensjahr 85
Am 3. Oktober 2023 vollendet 

Herr Hans Günther PützHerr Hans Günther Pütz
Auf Wissen Woog 24, Heimbach

sein 85. Lebensjahrsein 85. Lebensjahr
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Notfallpraxen Düren & Jülich
Notfallpraxis, 
Roonstraße 30, 52351 Düren 
Die Notfallpraxis kann bei Unfällen und 
Krankheitsfällen ohne Voranmeldung zu 
folgenden Zeiten aufgesucht werden:
Mo., Di., Do. 19.00 Uhr – 23.00 Uhr 
Mi. & Fr. 13.00 Uhr – 23.00 Uhr 
Wochenende, Feiertage 08.00 Uhr – 23.00 Uhr

In dringenden Fällen wenden Sie sich an 
die Notrufzentrale unter 116117
Die Notfallzentrale ist besetzt: 
Täglich in der Nacht 09.00 Uhr – 07.30 Uhr 
mittwochs & freitags 13.00 Uhr – 07.30 Uhr 
Wochenende und Feiertage rund um die Uhr
Sonderregelung: 
Am Abend vor Feiertagen ist die Notrufzent-
rale in jedem Fall ab 18.00 Uhr besetzt.

In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie: 112
Apotheken Notdienst: 
08000022833 oder Mobil: 22833
Zahnärztlicher Notdienst: 01805-98 67 00
Störfallnummer für die 
Trinkwasserversorgung:
•  Für die Stadtteile Düttling, Hergarten und 

Vlatten: 0172-9860333 oder 02443-90 3434
•  Für die Stadtteile Heimbach, Hasenfeld, 

Hausen und Blens: 0 24 72 / 99 16 35
Tierärztlicher Notdienst Kreis Düren: 
02423-908541

Abfallkalender: 21.09. – 05.10.
Freitag, den 22.09.2023
Restmüllentsorgung in Vlatten, Hergarten 
und Düttling

Dienstag, den 26.09.2023
Biotonnenentleerung im gesamten Stadtgebiet

Montag, den 02.10.2023
Restmüllentsorgung in Hasenfeld und Hausen

Montag, den 02.10.2023
Einsammlung der gelben Säcke, Entleerung 
der gelben Tonnen im gesamten Stadtgebiet

Montag, den 02.10.2023
Grünschnittcontainer an den Standorten:
Hasenfeld: Dorfplatz: 16:00 – 18:00 Uhr
Blens: Odenbachstraße: 16:30 – 18:30 Uhr

Donnerstag, den 05.10.2023
Restmüllentsorgung in Heimbach und Blens


